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Bebauungsplan Nr. 209 „Pützchensweg“ in der Gemarkung Hangelar, Flur 7 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Sehr geehrter Herr Gleß, 
 
die Dr. Reinold Hagen Stiftung ist Eigentümer zahlreicher Flurstücke, die sich im räumlichen 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 209 befinden. 
 
Wie ich Ihnen bereits am 24. März 2015 per Mail mitgeteilt habe, haben wir als Eigentümer 
einer für dieses Vorhaben maßgeblichen Fläche zahlreiche Fragen (Höhe und Umlage der 
Erschließungskosten, Zeitpunkt des Straßenbaus, Maximalgröße bei der Zusammenlegung 
der neu geplanten Parzellen etc.). Diesbezüglich haben wir ja zwischenzeitlich ein Treffen 
am 11. Mai 2015 vereinbart. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Stellungnahmefrist am heutigen Tage endet, wollen wir 
aber auch auf diesem Wege einige Punkte anmerken. 
 
Das Ziel der städtebaulichen Planung, das derzeit brach liegende Areal zu entwickeln,  
begrüßen wir ausdrücklich und hatten in den vergangenen Jahren diesbezüglich ja bereits 
mehrfach das Gespräch zur Stadt Sankt Augustin gesucht – insofern hätten wir uns eine 
andere Informationspolitik und Einbeziehung bei den aktuellen Planungen gewünscht bzw. 
erwartet.  
 
Wir sehen uns aus heutiger Sicht durch die Planung in unserem Grundrecht aus Artikel 14 
Grundgesetz unzumutbar eingeschränkt.  
 
Die Entwürfe sehen eine innere Erschließung vor, die sich zu größten Teil auf unserem 
Grundstück befindet und deshalb zu einem hohen Flächenverbrauch auf unseren 
Flurstücken führt. Die vorgesehene Art der Ringerschließung halten wir aus heutiger Sicht  
für überdimensioniert und so nicht erforderlich. Ebenfalls halten wir die straßenbegleitenden 
Baumpflanzungen in der vorgesehenen Form und Anzahl für entbehrlich. 
 
Im Ausschluss bestimmter Nutzungen, wie z.B. von Handelsbetrieben, die grundsätzlich 
nicht zugelassen werden sollen, sehen wir eine weitere unrechtmäßige Einschränkung 
unseres Eigentums.  
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Abschließend sei angemerkt, dass wir die erforderliche Genehmigung zum Betreten unseres 
Grundstücks erteilt haben, damit die erforderliche Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan 
Nr. 209 durchgeführt werden kann.  
 
In Erwartung eines konstruktiven Gespräches am 11. Mai verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 

Martin Rosorius 

Leiter Verwaltung & Kommunikation 

 










